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4. erklärtferner erneut, daß die Vereinten Nationen den 
Mitgliedstaaten nur auf ihr Ersuchen und mit Zustimmung 
bestimmter souveräner Staaten Wahlhilfe leisten sollten, 
gemäß den vom Sicherheitsrat oder der Generalversammlung 
in jedem einzelnen Fall verabschiedeten Resolutionen und 
unter strenger Einhaltung der Grundsätze der Souveränität und 
der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten von 
Staaten, oder bei Vorliegen besonderer Umstände, wie 
beispielsweise in Fällen der Entkolonialisierung oder im 
Ralrmen regionaler oder internationaler Friedensprozesse; 

5. appelliert mit Nachdruck an alle Staaten, davon 
Abstand zn nehmen, politische Parteien oder Gruppen zu 
finanzieren oder sie unmittelbar oder mittelbar auf andere 
Weise offen oder verdeckt zu unterstützen, und nichts zu tun, 
was die Wahlvorgänge in einem Land untergraben würde; 

6. verurteilt jede bewaffnete Angriffshandlung und jede 
Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen Völker, ihre 
gewählten Regierungen oder ihre rechtmäßigen politischen 
Führer; 

7. erklärt erneut, daß alle Staaten nach der Charta 
verpflichtet sind, das Recht anderer auf Selbstbestimmung zu 
achten sowie ihr Recht, frei und ohne Einmischung von außen 
ihren politischen Status zu beslimmen und ihre wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Entwicklung zu verfolgen; 

8. beschließt, diese Frage auf ihrer zweiundfünfzigsten 
Tagung ullter dem Punkt "Menschenrechtsfragen " zu be
handeln. 

99, Plenarsitzung 
22. Dezember 1995 

50/173. Dekade der Vereinten Nationen für Menschen
rechtsernehung: Wege zu einer Kultur des Frie
dens 

Die Generalversammlung, 

in der Erkenntnis, daß die Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, was die 
Achtung der dauerhaften Werte betrifft, auf denen das System 
der Vereinten Nationen beruht, seit ihrer Gründung daran 
gearbeitet hat, den freien Austausch von Ideen zu gewähr
leisten, Menschen und Kulturen einander näherzubringen und 
die Achtung vor den Menschenrechten sowie die wirksame 
Ausübung von Demokratie, Gerechtigkeit und Freiheit 
sicherzustellen, 

eingedenk ihrer Resolutionen 48/126 vom 20. Dezember 
1993 und 49/213 vom 23. Dezember 1994 über die Verkün
dung des Jalrres der Toleranz sowie ihrer Resolution 49/184 
vom 23. Dezember 1994 über die Verkündung der Dekade der 
Vereinten Nationen für Menschenrechtserziehung, 

mit Genugtuung die von der Generalkonferenz der Organi
sation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur auf ihrer achtundzwanzigsten Tagung verabschie
dete Resolution 5.3161 begrüßend, mit der der Generaldirektor 

161 Siehe Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur, Records ofthe General Conference, Twenty~eighth Session, Paris, 
25 October to 16 November 1995, Vol I, Resolutions, Abschnitt IV. 

gebeten wird, die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem 
disziplinenübergreifenden Projekt "Wege zu einer Kultur des 
Friedens" durchzuführen, insbesondere dessen Abschnitt 1 mit 
dem Titel "Erziehung zum Frieden, zu den Menschenrechten, 
zu Demokratie, Völkerverständigung und Toleranz", 

die Auffassung vertretend, daß der Aktionsplan für die 
Dekade der Vereinten Nationen für Menschenrechtserziehung 
1995-2004162 wesentlich zum gegenseitigen Verständnis und 
zum friedlichen Zusammenleben der Menschen und Nationen 
beitragen wird und mit dem disziplinenübergreifenden Projekt 
mit dem Titel "Wege zu einer Kultur des Friedens" im Ein
klang steht, 

I. verleiht ihrer Genugtuung Ausdruck über die von der 
Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur auf ihrer achtundzwanzig
sten Tagung verabschiedete Resolution 5.3, die das diszi
plinenübergreifende Projekt mit dem Titel "Wege zu einer 
Kultur des Friedens" enthält; 

2. ermutigt die Länder, die Regionalorganisationen, die 
nichtstaatlichen Organisationen sowie den Generaldirektor der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur, alles zu tun, um die Erziehung zum Frieden, 
zu den Menschenrechten, zu Demokratie, Völkerverständigung 
und Toleranz zu gewäbrleisten; 

3. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit dem 
Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur der Generalversammlung 
auf ihrer einundfünfzigsten Tagung über den Stand der im 
Rahmen des disziplinenübergreifenden Projekts mit dem Titel 
"Wege zu einer Kultllf des Friedens" durchgeführten Bildungs
maßnahmen Bericht zu erstatten. 

99. Plenarsitzung 
22. Dezember 1995 

S01l.74. Stärktmg der Tätigkeit der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Menschenrechte dlltth die För
derung der internationalen Znsantmenarbeit, nnd 
Wichtigkeit der Nichtselektivität, Unparteilichkeit 
nnd Objektivität 

Die Generalversammlung? 

in Bekräftigung ihres Glaubens an die grundlegenden 
Menschenrechte, an die Würde und den Wert der mensch
lichen Person, an die Gleichberechtigrmg von Mann und Frau 
sowie von großen und kleinen Nationen sowie in Bekräftigung 
ihrer Entschlossenheit, den sozialen Fortschritt und einen 
besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern, 

eingedenk dessen, daß eines der Ziele der Vereinten 
Nationen darin besteht, freundschaftliche, auf der Achtung vor 
dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbeslimmung 
der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu 
entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung 
des Weltfriedens zu ergreifen und eine internationale Zu-

'" N49/261/Add.l-El19941110IAdd.I, Anhang. 
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sammenarbeit herbeizuführen, um internationale Probleme 
wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu 
lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, 
Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen, 

unter Hinweis darauf, daß die Organisation gemäß Artikel 
55 der Charta der Vereinten Nationen die allgemeine Achtung 
und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für 
alle fördern wird, um jeneu Zustand der Stabilität und des 
Wohlergehens herbeizuführen, der erforderlich ist, damit 
zwischen den Nationen friedliche und freundschaftliche, auf 
der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und 
Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen herr
schen, und daß sich alle Mitgliedstaaten gemäß Artikel 56 
verpflichten, gemeinsam und jeder für sich mit den Vereinten 
Nationen zusammenzuarbeiten, um die in ArtikelSS dargeleg
ten Ziele zu erreichen, 

von neuem erklärend, daß die Mitgliedstaaten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte auch weiterhin im Einklang mit 
der Charta tätig sein sollen, 

in dem Wunsche, weitere Fortschritte bei der interna
tionalen Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu 
erzielen, 

die Auffassung vertretend, daß diese internationale Zu
sammenarbeit sich auf die Grundsätze stützen soll, die im 
Völkerrecht, insbesondere in der Charta, sowie in der All
gemeinen Erklärung der Menschenrechte', den Internationalen 
Menschenrechtspakten22 und anderen einschlägigen Dokumen
ten verankert sind, 

zutiefst davon überzeugt, daß das Vorgehen der Vereinten 
Nationen auf diesem Gebiet nicht nur von einem eingehenden 
Verständnis der breiten Vielfalt der Probleme getragen werden 
soll, die in allen Gesellschaften bestehen, sonderu auch von der 
uneingeschränkten Achtung der politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Gegebenheiten in diesen Gesellschaften, in 
strikter Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der 
Charta und mit dem grundlegenden Ziel der Förderung und 
Festigung der Achtung vor den Menschenrechten lind Grund
freiheiten durch internationale Zusammenarbeit, 

in Bekräftigung aller ihrer diesbezüglichen Resolutionen, 

eingedenk ihrer Resolutionen 2131 (XX) vom 21. De
zember 1965, 2625 (XXV) vom 24. Oktober 1970 und 36/103 
vom 9. Dezember 1981, 

erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Universalität, 
Objektivität und Nichtselektivität der Behandlung von Men
schenrechtsli·agen sicherzustellen, wie in der Erklärung und 
dem Aktionsprogramm von Wien bekräftigt, die am 25. Juni 
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte ver
abschiedet wurden3 

I 

im Bewußtsein dessen, daß die Förderung, der Schutz und 
die volle Wahrnehmung aller Menschenrechte und Grund
freiheiten als legitime Anliegen der Weltgerneinschaft von den 
Grundsätzen der Universalität, der Nichtselektivität, der 

Unparteilichkeit und der Objektivität geleitet sein und nicht in 
den Dienst politischer Ziele gestellt werden sollen, 

erklärend, wie wichtig es ist, daß die Sonderberichterstatter 
und Sonderbeauftragten für bestirtmlte Fragen und Länder 
sowie die Mitglieder der Arbeitsgruppen bei der Wahr
nehmung ihres Mandats Objektivität, Unabhängigkeit und 
Diskretion beweisen, 

sowie erklärend, daß es zur Stärkung, Rationalisierung und 
Straffung der Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Menschenrechte der Zusammenarbeit bedarf und daß dabei 
darauf geachtet werden muß, unnötige Doppelarbeit zu 
venneiden, 

unterstreichend, daß die Regierungen verpflichtet sind, die 
Menschenrechte zu fördern und zu schützen und den Verant
wortlichkeiten nachzukornrnen, die sie nach dem Völkerrecht, 
insbesondere der Charta, sowie mit verschiedenen interna
tionalen Übereinkünften auf dem Gebiet der Menschenrechte 
eingegangen sind, 

I. erklärt erneut, daß alle Völker aufgrund des in der 
Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der 
Gleichberechtigung und Selbstbestinrmung der Völker das 
Recht haben, ihren politischen Status frei und ohne Ein
mischung von außen zu bestimmen und frei ihrer wirtschaftli
chen, sozialen und kulturellen Entwicklung nachzugehen, und 
daß jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht gemäß den 
Bestimmungen der Charta zu achten, was auch die Achtung 
der territorialen Unversebrtbeit mit einschließt; 

2. erklärt außerdem erneut, daß es eines der Ziele der 
Vereinten Nationen und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in 
Zusammenarbeit mit der Organisation die Achtung vor den 
Menschenrechten und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
festigen und in bezug auf Menschenrechtsverletzungen wach
sam zu bleiben, wo immer diese vorkommen; 

3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre Tätigkeit zum 
Schutz und zur Förderung der Menschenrechte, insbesondere 
auch für den Ausbau der weiteren internationalen Zusammen
arbeit auf diesem Gebiet, auf die Charta, die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte', den Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte", den Interna
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte" und 
andere einschlägige internationale Rechtsakte zu stützen und 
Handlungen zu unterlassen, die mit diesem internationalen 
Instrumentarium unvereinbar sind; 

4. vertritt die Auffassung, daß die internationale Zu
sammenarbeit auf diesem Gebiet wirkungsvoll und konkret zur 
dringend gebotenen Verhütung massenhafter und flagranter 
Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle 
und zur Festigung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit beitragen sollte; 

5. erklärt, daß die Förderung, der Schutz und die volle 
Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten als 
legitime Anliegen der Weltgemeinschaft von den Grundsätzen 
der Nichtselektivität, der Unparteilichkeit und der Objektivität 
geleitet sein und nicht in den Dienst politischer Ziele gestellt 
werden sollten; 
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6. ersucht alle Menschenrechtsorgane des Systems der 
Vereinten Nationen sowie die Sonderberichterstatter, Sonder
beauftragten, unabhängigen Sachverständigen und Arbeits
gruppen, bei der Wahrnehmung ihres Mandats den Inhalt 
dieser Resolution gebührend zu berücksichtigen; 

7. gibt ihrer Überzeugung Ausdruck, daß eine unvor
eingenommene und faire Auseinandersetzung mit Menschen
rechtsfragen zur Förderung der internationalen Zusammen
arbeit sowie zur wirksamen Förderung, zum wirksamen Schutz 
und zur tatsächlichen Verwirklichung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten beiträgt; 

8. betont in diesem Zusarnrnenhang, daß auch künftig 
unparteiische und objektive Informationen über die politi
schen, wirtschaftlichen und sozialen Zustände und Ereignisse 
in allen Ländern verfügbar sein müssen; 

9. bittet die Mitgliedstaaten zu erwägen, nach Bedarf im 
Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsordnung und entsprechend 
ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere der 
Charta, sowie den internationalen Rechtsak:ten auf dem Gebiet 
der Menschenrechte diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, die 
sie für angebracht halten, um weitere Fortschritte bei der 
internationalen Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung 
der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu 
erzielen; 

10. ersucht die Menschenrechtskommission, diese Reso
lution gebührend zu berücksichtigen und weitere Vorschläge 
zu prüfen, die darauf gerichtet sind, die Maßnahmen, die die 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte 
ergreifen, durch die Förderung der internationalen Zusammen
arbeit und die Hervorhebung der Wichtigkeit der Nicht
selektivität, Unparteilichkeit und Objektivität zu stärken; 

11. beschließt, diese Frage auf ihrer einundfünfzigsten 
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu be
handeln. 

99. Plenarsitzung 
22. Dezember 1995 

50/175. Achtung der universalen Reisefreiheit uud die 
überragende Bedeutung der Familienzusammen
führung 

Die Generalversammlung, 

erneut erklärend, daß alle Menschenrechte und Grund
freiheiten allgemeingültig und unteilbar sind, einander be
dingen und miteinander verknüpft sind, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte', 

betonend, daß die Familienzusammenführung von legalen 
Wanderern, wie in dem Aktionsprogramm der Internationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung" erklärt wird, 
ein wichtiger Faktor bei internationalen Wanderungen ist und 
daß Geldüberweisungen legaler Wanderer in ihre Herkunfts
länder oft eine sehr wichtige Devisenquelle darstellen und 

wesentlich zur Verbesserung des Wohls der in den Herknnfts
ländern verbliebenen Familienangehörigen beitragen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 49/182 vom 
23. Dezember 1994, 

1. fordert alle Staaten erneut auf, allen ausländischen 
Staatsangehörigen, die sich legal in ihrem Hoheitsgebiet 
aufhalten, die universal anerkannte Reisefreiheit zu garantie
ren; 

2. erklärt erneut, daß alle Regierungen, insbesondere die 
Regierungen der Aufnahmeländer, die überragende Bedeutung 
der Familienzusammenführung anerkennen und sich für die 
Übernahme dieses Grundsatzes in das innerstaatliche Recht 
einsetzen müssen, um den Schutz der Familieneinheit der 
legalen Wanderer sicherzustellen; 

3. fordert ane Staaten auf, in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen des Völkerrechts, den in ihrem Hoheitsgebiet 
ansässigen ausländischen Staatsangehörigen zu gestatten. 
ungehindert Geld an ihre Familienangehörigen in ihrem 
Herkunftsland zu überweisen; 

4. fordert außerdem alle Staaten auf, keine als Zwangs
maßnahmen konzipierten Rechtsvorschriften zu erlassen 
beziehungsweise bestehende Rechtsvorschriften aufzuheben, 
die legale Wanderer oder Gruppen legaler Wanderer dis
kriminieren, indem sie die Familienzusammenführung sowie 
ihr Recht, Geld an Familienangehörige in ihren Herkunfts
ländern zu überweisen, beeinträchtigen; 

5. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
einundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechts
fragen !I fortzusetzen. 

99. Plenarsitzung 
22. Dezember 1995 

50/176. Nationale Einrichtungen zur Förderung und zum 
Schutz der Menschenrechte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen der 
Generalversammlung und der Menschenrechtskommission 
über nationale Einrichtungen zur Förderung und zum Schutz 
der Menschenrechte, 

unter Hervorhebung der Bedeutung der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte', der Internationalen Men
schenrechtspakte" und anderer internationaler Rechtsakte für 
die Förderung der Achtung und Einhaltung der Menschenrech
te und Grundfteiheiten, 

überzeugt von der wichtigen Rolle. die nationale Ein
richtungen dabei spielen, die Menschenrechte und Grund
freiheiten zu schützen und zu fördern und diese Rechte und 
Freiheiten stärker ins Bewußtsein der Öffentlichkeit zu rücken, 

in diesem Zusammenhang eingedenk der Richtlinien für die 
Struktur und Arbeitsweise der nationalen und lokalen Ein-




